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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

der Gemeinde Holle fir das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Holle
in der Sitzung am 20.11.2025 folgende Haushaltssatzung fir das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt

1.1 ordentliche Ertrage

18.137.400,00 €

1.2 ordentliche Aufwendungen

20.325.700,00 €

1.3 aullerordentliche Ertrage

il

1.4 aulierordentliche Aufwendungen

25.000,00 €

2. im Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit

17.525.300,00 €

2.2 Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit

19.218.100,00 €

2.3 Einzahlungen fir Investitionen

1.211.900,00 €

2.4 Auszahlungen fir Investitionen

11.871.200,00 €

2.5 Einzahlungen fiir Finanzierungstétigkeiten 10.159.300,00 €

2.6 Auszahlungen fir Finanzierungstétigkeiten 534.700,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 28.896.500,00 €

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 31.124.000,00 €
§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fir Investitionen und Investitionsférderungsmalinahmen
(Kreditermachtigung) wird auf 10.159.300,00 € festgesetzt.

§3
Verpflichtungserméchtigungen werden in Héhe von 1.020.000,00 € veranschlagt.
§4

Der Héchstbetrag, bis zu dem Liguiditatskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf 2.900.000,00 € festgesetzt.

§5
Die Steuersatze (Hebesétze) fur die Realsteuern werden fir das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 385 v.H.
b) fir die Grundstiicke (Grundsteuer B) 400 v.H.
2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§6

Fir die Befugnisse des Biirgermeisters, (iber- und auferplanmafige Aufwendungen und Auszahlungen
nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen

15.000,00 €
15.000,00 €

im Ergebnishaushalt bis zur Héhe von
im Finanzhaushalt bis zur Héhe von

im Einzelfall als unerheblich.

Ferner sind als unerheblich anzusehen:
Betrage (unbegrenzt),

a) die der Verrechnung zwischen Produkten dienen,
b) die wirtschaftlich durchlaufend sind,

c) die der Riickzahlung von Zuweisungen dienen und /
d) die fur abschlussteschnische Buchungen notwendig sind. ;

Holle, den'20. 1. 2ozé 7

( St |

Burgeye” s ////
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Verkundung der Haushaltssatzung 2026

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Holle fiir das Haushaltsjahr 2026
wird hiermit verkiindet.

Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis
Hildesheim am 05.12.2025 unter Az.: (910) 15-14-10 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG

vom 11.12.2025 bis 22.12.2025

zur Einsichtnahme wahrend der Dienststunden in der

Gemeindeverwaltung Holle,
Am Thie 1,
31188 Holle

offentlich aus.

Der Haushaltsplan wird zusétzlich im Internet auf der Homepage der Gemeinde Holle
bereitgestellt.

Holle, den 9§ 72 2%
Ort, Datum
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Satzung liber die Festsetzung der Hebesatze fiir die Grundsteuer und
Gewerbesteuer in der Gemeinde Nordstemmen (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 10 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung
mit § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der
jeweils zurzeit giiltigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen in seiner Sitzung am
25.11.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuersatze

1. Grundsteuer

1.1. fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370v.H

1.2. fiir die Grundstiicke (Grundsteuer B) 370 v. H.

2. Gewerbesteuer 400 v. H.
§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft

Nordstemmen, 25.11.20

Gemeinde\Nor
Die Blrgermeisterin
Nicole Dombrowski
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913 - Amt fur Migration, Integration und Demographie
Team Asylbewerberleistung

AZ: 35634-Rels

Offentliche Zustellung

GemiR § 41 Verwaltungsverfahrensgesetz  (VWVfG) in Verbindung mit § 10
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird hiermit &ffentlich bekannt gemacht, dass der
Einstellungsbescheid nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) des Landkreises Hildesheim,
Amt fir Migration und Integration, Team Asylbewerberleistungen, Marie-Wagenknecht-StraRe 3,
31134 Hildesheim vom 04.12.2025, Aktenzeichen: 35634-Rels gerichtet an:

Herrn Ameer HAMADY

zuletzt anséssig: Jagerstr. 41, 31061 Alfeld (Leine)

wahrend der Sprechzeiten bei dem Landkreis Hildesheim, Team Asylbewerberleistungen, eingesehen
bzw. abgeholt werden kann.

Die Zustellung war nach den oben benannten Vorschriften durchzufiihren, weil der Aufenthaltsort des
Empfangers unbekannt ist.

Hildesheim, den 04.12.2025
Im Auftrag

\eianness

Reimers
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Zweckverband 04.12.2025
Forderzentrum im Bockfeld

Der Vorsitzende

der Verbandsversammlung

Einladung

zur Sitzung der Verbandsversammiung am 17.12.2025 um 15:30 Uhr in Hildesheim,
im Bockfelde 84, 31137 Hildesheim, Raum 320

Taaesordnuna:
Offentlicher Teil:

13 Erbffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgem&Ren Ladung, der Beschluss-
fahigkeit und der Tagesordnung

2. Genehmigung des Protokolls Uber die Sitzung der Verbandsversammlung vom
22.04.2025 - Verbandsdrucksache Nr. 410 —

3. Beschluss Uber die Jahresrechnung 2023
Entlastung des Verbandsgeschéftsfihrers fur das Jahr 2023

4, Begrenzung der Zugigkeit ab dem Schuljahr 2026/2027

5. Erlass der |. Nachtragshaushaltssatzung fur das Wirtschaftsjahr 2025
6. Mitteilungen

7. Anfragen

Im Anschluss findet eine nicht-6ffentliche Sitzung statt.

Schlegel”
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Satzung

Uber die Erhebung von Beitragen und Gebuhren fir die 6ffentliche Wasserversorgung der

Gemeinde Diekholzen (Wasserabgabensatzung)

Wasserabgabensatzung

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds.GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Gesetz vom
29.01.2025 (Nds. GVBI. S. 2025 Nr. 3) und der §§ 5, 6 und 8 des Niedersachsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds.GVBI. S. 121) hat der Rat
der Gemeinde Diekholzen in seiner Sitzung vom 26.06.2025 folgende Satzung beschlossen:

Abschnitt |
§1

Aligemeines

(1) Die Gemeinde Diekholzen betreibt die Wasserversorgung als eine einheitliche 6ffentli-
che Einrichtung nach MaRgabe der Satzung iiber den Anschluss an die &ffentliche
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstiicke mit Wasser (Wasser-
versorgungssatzung) vom 20.09.1988, in der Fassung der 1. Erganzungssatzung vom

11.06.1991.

(2) Die Gemeinde erhebt nach MalRgabe dieser Satzung

1.

Beitrage zur Deckung des Aufwandes fir die Offentliche
Wasserversorgungsanlage (Wasserversorgungsbeitrage);

Kostenerstattungen fiir Hausanschliisse (Aufwendungsersatz);

Benutzungsgebihren fur die Inanspruchnahme der Offentlichen
Wasserversorgungsanlage (Wassergebihren).

Abschnitt 1l

Wasserversorgungsbeitrag
§2

Grundsatz

(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt wird, fir
die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 6ffent-
lichen Wasserversorgungsanlage Wasserversorgungsbeitrage zur Abgeltung der
durch die Moglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen

Vorteile.

(2) Der Wasserversorgungsbeitrag deckt nicht die Kosten der Hausanschliisse (Zuleitung
von der Versorgungsleitung bis zur Wasseriibergabestelle).
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§3
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstlcke, die an die offentliche Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen werden konnen und fur die

(a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder
gewerblich genutzt werden diirfen,

(b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwick-
lung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen.

(2) Wird ein Grundstiick an die offentliche Wasserversorgungsanlage tatsachlich ange-
schlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen
des Abs. 1 nicht erfillt sind.

(3) Grundstiick im Sinne dieser Satzung ist grundsatzlich das Grundstuck im burgerlich-
rechtlichen Sinne.

§4
Beitragsmalistab

(1) Der Wasserversorgungsbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Malstab be-
rechnet.

(2) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden flr das erste Vollgeschoss

25 % und fiir jedes weitere Voligeschoss 15 % der Grundsticksflache in Ansatz ge-
bracht.
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschrif-
ten Voligeschosse sind. Kirchengebaude werden stets als eingeschossige Gebaude
behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein
Vollgeschoss i.S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell
genutzten Grundstiicken je vollendete 3,50 m und bei allen in andere Weise baulich
genutzten Grundstiicken je voliendeten 2,20 m Hohe des Bauwerks (Traufhohe) als
ein Vollgeschoss gerechnet.

(3) Als Grundstiicksflache gilt bei Grundstticken,

1.) Die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamtfla-
che des Grundstiicks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;

2.) Die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und
a. mit der Restflache innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles lie-

gen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen — die Gesamtfflache des
Grundstiicks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;
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b. mit der Restflache im Aufienbereich liegen — sofern sie nicht unter Nr. 6 oder
Nr. 7 fallen — die Flache im Bereich des Bebauungsplanes, wenn fiir diese da-
rin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;

3.) die im Bereich einer Satzung hach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei Grundstu-
cken, die Giber die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, - sofern sie
nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen — die Flache im Satzungsbereich, wenn diese
baulich oder gewerblich genutzt werden kann;

4.) fur die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht
und die nicht unter Nr. 6 oder Nr 7 fallen,
i
a. wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfliche des Grundstiicks,

b. wenn sie mit ihrer Fliche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teil-
weise im Aulenbereich (§l35 BauGB) liegen, die Gesamtflache des Grund-
stlicks, hdchstens jedoch d|e Flache zwischen der jeweiligen Stralengrenze
und einer Linie, die in einem gleichmaRigen Abstand von 50 m dazu verlauft;

5.) die Uber die sich nach Nr.2 lit. a. oder Nr.4 lit.b. ergebenden Grenzen hinaus be-
baut oder gewerblich genutzt smd die Flache zwischen der jeweiligen Stralen-
grenze und einer Linie hierzu, )dle in dem gleichmafigen Abstand verlauft, der der
Ubergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht;

6.) fur die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung
als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur unterge
ordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingarten, Schwimmbéader, Cam-
ping-, Fest- und Sportplétze. Friedhdfe nicht aber Flachen fiir die Landwirtschaft)
oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB)
tatsachlich so genutzt werden, 75 % der Grundsticksflache;

7.) fur die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung
als Flache fir die Landwirtschaft festgesetzt ist und bei Grundstiicken, die im Au-
Renbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Grundfliche der an die
Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ
0,15. Die so ermittelte Flache wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet,
dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den AuRenwanden der Bau-
lichkeiten verlaufen, wobei bei einer Uberschreitung der Grundstiicksgrenze durch
diese Zuordnung eine gleichmaRige Flachenerganzung auf dem Grundstiick er-
folgt;

8.) die im AuBenbereich (§ 35 BauGB) liegen und fiir die durch eine rechtsverbindli-
che Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder dhnlicher Verwaltungsakt)
eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfallde-
ponie, Untergrundspeicher pp.), die Flache des Grundstiicks, auf die sich die
rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder dhnlicher
Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flachen unbertcksichtigt bleiben, die was-
serversorungsrelevant nicht nutzbar sind.
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(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt bei Grundstucken

1.) Die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (Abs.
3 Nr. 1 und Nr. 2)

a.

Die im Bebauungsplan festgesetzte hochstzulassige Zahl der Vollge-
schosse;

Fiir die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Hohe der
baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Son-
dergebieten i.S. von § 11 Abs.3 BauNVO die durch 3,5 und in allen ande-
ren Baugebieten die durch 2,2 geteilte hochstzulassige Gebaudehdhe, wo-
bei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf
ganze Zahlen gerundet wird,

Fir die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die
Hohe der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festge-
setzt ist, die durch 3,5 geteilte hochstzuldssige Baumassenzahlen, wobei
bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5
auf ganze Zahlen aufgerundet wird,

Auf denen nur Garagen, Stellplatze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet
werden dirfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;

Fir die in einem Bebauungsplan weder die Zahi der Vollgeschosse noch
die Héhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist,
wenn

aa. fur sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Flache fur die Land-
wirtschaft festgesetzt ist, die Zahl der tatsachlich vorhandenen Vollge-
schosse,

bb. fiir sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenenhausge-
biet festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,

cc. die in anderen Baugebieten liegen, der in der naheren Umgebung
Uberwiegend festgesetzte und/oder tatsachlich vorhandene (§ 34
BauGB) Berechnungswert nach lit. a.-a.;

2.) fiir die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur unterge-
ordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingarten, Schwimmbader, Cam-
ping-, Sport- und Festplatze sowie Friedhofe) oder die au3erhalb von Bebauungs-
plangebieten tatsachlich so genutzt werden, die Zahl von einem Vollgeschoss;

3.) auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit.1. bzw. lit. d. und e. sowie Nr.
2 oder die Hohe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b.
bzw. lit. ¢. Uberschritten wird, die tatsachlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse
bzw. die sich nach der tatsachlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berech-
nungswerte nach Nr. 1 lit. b. bzw. lit. c;

4.) fir die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie
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a. bebaut sind, die héchste Zahl der tatsachlich vorhandenen Vollgeschosse,
b. unbebaut sind, die Zahl der in der ndheren Umgebung tiberwiegend vor-
handenen Vollgeschosse;

5.) die im AuBRenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der Volige-
schosse der angeschlossenen Baulichkeit;

6.) die im Auflenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechtsverbindlichen
Fachplanung (vgl. Abs. 2 Nr. 9) wasserversorgungsrelevant nutzbar sind,

a. die hochste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollgeschosse,

b. die hGchste Zahl der tatsachlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die

Fachplanung keine Bestimmungen (iber das zulédssige Nutzungsmaf ent-
halt,

jeweils bezogen auf die Flache nach Abs. 3 Nr. 8.

(5) Bei Grundstiicken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB
oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahi der Vollgeschosse
die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen flir

1.) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen Ulber das zuldssige
Nutzungsmaf getroffen sind;

2.) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmun-
gen uber das zulassige Nutzungsmaf enthalt.

§5
Beitragsbemessungssatz

(1) Der Beitragssatz fir die Herstellung der Wasserversorgungsanlage betragt 6,00 €/m?.
Zusatzlich wird die Umsatzsteuer in der gesetzlichen Hohe erhoben.

(2) Die Beitragssatze fir die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der
Wasserversorgungsanlage werden im Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbestan-
des in einer besonderen Satzung festgelegt.

§6
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Ei-
gentimer des Grundstticks ist. Ist das Grundstlick mit einem Erbbaurecht belastet, so
ist anstelle des Eigentiimers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnung-
und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentiimer nur entspre-
chend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.
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§7

Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der 6ffentlichen Was-
serversorgungsanlage vor dem zu versorgenden Grundstick.

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsachlichen Anschluss,
frhestens jedoch mit dessen Genehmigung.

§8
Vorausleistung

Auf die kinftige Beitragsschuld kdnnen angemessene Vorausleistungen verlangt werden, so-
bald mit der Durchfiihrung der Malinahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der

endglitigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitrags-
pflichtig ist.

§9
Veranlagung, Falligkeit

Der Wasserversorgungsbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der
Bekanntgabe des Bescheides fallig. Das gleiche gilt fir die Erhebung einer Vorausleistung.

§ 10
Abldsung

In Fallen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablosung durch Ver-
trag vereinbart werden.

Die Hohe des Ablosungsbetrages ist nach Maligabe des in § 4 bestimmten Beitragsmalista-
bes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln.
Durch Zahlung des Abldsungsbetrages wird die Beitragspflicht endgultig abgegolten.

Abschnitt lll

Kostenerstattung Hausanschliisse

§ 11

Entstehung des Erstattungsanspruchs

(1) Die Aufwendungen fur die Herstellung von Hausanschiiussen sowie eine vom
Anschlussnehmer  beantragte  Verdnderung des Hausanschlusses an die
Offentliche Wasserversorgungsanlage sind der Gemeinde in der tatsachlich
entstandenen Hohe zu erstatten.

(2) Die Gemeinde Diekholzen kann das Uberlandwerk Leinetal mit der Festsetzung
und Einziehung der Aufwendungen nach Abs. 1 beauftragen.

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Beendigung der Malnahme.

(4) §§ 6,8, und 10 dieser Satzung gelten entsprechend.
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§ 12
Falligkeit

Der Erstattungsanspruch wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe
des Bescheides fallig.

Abschnitt IV
Wasserbenutzungsgebiihr
§ 13
Grundsatz

Fur die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Wasserversorgungsanlage wird eine Wasserbenut-
zungsgebuhr fir die Grundstlicke erhoben, die an die offentliche Wasseranlage angeschlos-
sen sind oder aus dieser Wasser entnehmen.

§ 14
Gebluhrenmalistab

(1) Die Wasserbenutzungsgeblhr besteht aus einer Grundgebiihr und einer
Verbrauchsgebuhr. Die Verbrauchsgebuhr wird nach der Wassermenge

bemessen, die aus der offentlichen Wasserversorgungsaniage entnommen wird. Berech-
nungseinheit fiir die Geblhr ist 1 m® Wasser.

(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzahler ermittelt.

(3) Hat ein Wasserzahler nicht richtig oder {iberhaupt nicht angezeigt, so wird die
Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des durchschnittlichen Ver-
brauchs der finf letzten Vorjahre unter Beriicksichtigung der begriindeten Angaben des
Gebulhrenpflichtigen geschatzt.

§15
Gebuhrensatz

(1) Die Grundgebuhr betragt bei der Verwendung von Wasserzahlern mit einer
Nennleistung

bis 5mi/h = 144 €/ Jahr
bis 10 m3/h = 360 €/ Jahr
uber 10m2/h = 720 €/ Jahr.

(2) Die Verbrauchsgebiihr betragt fiir jede Berechnungseinheit 2,35 €.

(3) Die Gebihr fiir die Zurverflgungstellung eines Standrohres betragt 50,00 €/ Monat.
Eine Kaution von 350 € ist zu hinterlegen.

(4) Zusétzlich zu den Gebiihren wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen
Hohe erhoben.
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§ 16

Wassergebuhren fir Baudurchflihrungen und
flr sonstige voriibergehende Zwecke

(1) Fur Wasser, das bei der Herstellung von Gebauden oder sonstigen Anlagen verwendet
wird (Bauwasser), wird eine Verbrauchsgebuhr nach Abs. 2 erhoben, sofern der Verbrauch
nicht durch Wasserzahler ermittelt werden kann.

(2) Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Gebauden und sonstigen Baulichkeiten wird
je angefangene 100 m3 umbauten Raumes (einschliefllich Keller- und Untergeschoss so-
wie ausgebauter Dachraume) ein Verbrauch von 4 m? zugrunde gelegt. Bauvorhaben mit
weniger als 10 m® umbauten Raumes bleiben gebihrenfrei.

(3) Der Wasserverbrauch flr andere voriibergehende Zwecke wird von der Gemeinde im Ein-
zelfall nach Erfahrungswerten geschatzt, sofern der Verbrauch nicht durch Wasserzahler
ermittelt werden kann.

(4) Die Kosten fir das Aufstellen und Abbauen von Einrichtungen zur voribergehenden Was-
serentnahme sind der Gemeinde zu erstatten. Es besteht die Moglichkeit, dass sich Bei-
tragspflichtige ein Standrohr mit Wasseruhr gegen Zahlung einer Verwaltungsgebuhr aus-
leihen kdnnen. Wird der Wasserverbrauch durch Wasserzahler ermittelt, ist neben der Ver-
brauchsgebiihr fiir jeden angefangenen Kalendermonat 1/12 der Grundgebuihr (§15 Abs.1)
ZU entrichten.

§ 17
Gebuhrenpflichtige

(1) Gebuhrenpflichtig ist der Eigentlimer, wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen
Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundsticks. Gebthrenpflichtig sind
aulRerdem Niefl3braucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstiicks berechtigte. In den
Fallen des § 16 ist gebuhrenpflichtig, wer den Antrag auf Wasserentnahme stelit. Meh-
rere Gebuhrenpflichtige sind Gesamtschuldner.

(2) Beim Wechsel des Gebiihrenpflichtigen geht die Gebihrenpflicht mit Beginn des auf den
Ubergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen Uber. Wenn der bisher
Geblihrenpflichtige die Mitteilung tiber den Wechsel (§ 23 Abs.1) versdumt, so haftet er
fur die Gebihren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde
entfallen, neben dem neuen Verpflichteten.

§ 18
Entstehung und Beendigung der Gebuhrenpflicht

Die Gebuhrenpflicht entsteht, sobald das Grundstiick an die 6ffentliche Wasserversorgungs-
anlage angeschlossen ist oder in den Fallen des § 16 mit der Herstellung der Entnahmeein-
richtungen. Sie erlischt, sobald der Hausanschluss oder die Wasserentnahmeeinrichtung be-
seitigt worden ist.
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§19
Erhebungszeitraum und Entstehung der Gebuhrenschuld

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Entsteht die Gebuhrenpflicht wahrend des Ka-
lenderjahres, so ist der Restteil des Jahres der Erhebungszeitraum.

(2) Die Gebuhrenschuld entsteht jeweils mit dem Ende des Erhebungszeitraums. Erlischt die
Gebuhrenpflicht vor Ablauf des Erhebungszeitraums, so entsteht die Geblhrenschuld mit
dem Ende der Gebuhrenpflicht.

(3) Inden Fallen des § 17 Abs. 2 (Wechsel des Gebuhrenpflichtigen) entsteht die Geblhren-
schuld fiir den bisherigen Gebiihrenpflichtigen mit Beginn des auf den Ubergang der Ge-
bihrenpflicht folgenden Kalendermonats und fiur den neuen Gebiihrenpflichtigen mit Ende
des Kalenderjahres.

(4) Soweit die Geblihr nach den durch Wasserzahler ermittelten Wassermengen erhoben
wird (§ 14 Abs. 2), gilt als Berechnungsgrundlage fur den Erhebungszeitraum der Was-
serverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjahres vorausgeht.
In den Fallen, in denen die Gebluhr nur fir einen Teil eines Jahres zu berechnen ist (z.B.
Wechsel des Gebuhrenpflichtigen), ist die nach Satz 1 festzustellende Wassermenge zeit-
anteilig zugrunde zu legen.

§20
Veranlagung und Falligkeit

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebuhr sind vierteljahrlich
Abschlagszahlungenam 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jahres zu leisten.
Die Hohe der Abschlagszahlungen wird von der Gemeinde durch Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt.

(2) Entsteht die Gebuhrenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der Ab-
schlagszahlung diejenige Wassermenge zugrunde gelegt, die dem tatsachlichen Wasser-
verbrauch des ersten Monats entspricht. Diesen Verbrauch des ersten Monats hat der Ge-
buhrenpflichtige der Gemeinde auf deren Aufforderung unverziiglich mitzuteilen. Kommt

der Gebuhrenpflichtige der Aufforderung nicht nach, so kann die Gemeinde den Verbrauch
schatzen.

(3) Die Wassergebiihr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekannt-
gabe des Bescheides fallig. Das gleiche gilt fir die Erhebung der Abschlagszahlungen. Die
Gebulhr kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.

(4) Die Wassergebuhren fur Baudurchfiihrungen und fiir sonstige voriibergehende Zwecke (§
16) sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides féllig und
konnen zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.



-878 -

Abschnitt V
Schlussvorschriften
§ 21
Auskunftspflicht

(1) Die Abgabenpfiichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen,
die fur die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist.

(2) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten
Personen haben dies zu ermoglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen.

§ 22
Anzeigepflicht

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhaltnisse am Grundstlick ist der Gemeinde sowohl vom Ver-
aulerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(2) Sind auf dem Grundstlick Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflus-
sen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverziglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.
Dieselbe Verpflichtung besteht fiir ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geandert
oder beseitigt werden.

§ 23
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur Fest-
setzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 NDSG) der hierfur
erforderlichen personen- und grundstiicksbezogenen Daten gemal §§ 9 und 10 NDSG
(Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren Anschriften; Grundsticksbezeichnung
nebst GroRe und Grundbuchbezeichnung; Wasserverbrauchsdaten) durch die Gemeinde
zulassig.

(2) Die Gemeinde darf flir Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des Melde-
rechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekanntgewordenen perso-
nen- und grundstiicksbezogenen Daten fur die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und
sich die Daten von den entsprechenden Behorden (z.B. Finanz-, Kataster-, Einwohner-
melde- und Grundbuchamt) Ubermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abruf-
verfahren erfolgen kann.

§24
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig i.S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsatzlich oder
leichtfertig

1.) entgegen § 20 Abs. 2Satz 2 trotz Aufforderung der Gemeinde den Verbrauch
des ersten Monats nicht mitteilt;
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2.) entgegen § 21 Abs. 1 die fur die Festsetzung und Erhebung der Abgaben er-
forderlichen Auskiinfte nicht erteilt;

3.) entgegen § 21 Abs. 2verhindert, dass die Gemeinde bzw. der von ihr Beauf-
tragte an Ort und Stelle ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe verwei-
gert;

4.) entgegen § 22 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhaltnisse am Grundstick
nicht innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt;

5.) entgegen § 22 Abs. 2 nicht unverziglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf
dem Grundstlick vorhanden sind, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen

6.) entgegen § 22 Abs. 2 Satz 2 die Neuanschaffung, Anderung oder Beseitigung
solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu 10.000 € geahndet werden.
§ 25
Inkrafttreten

Diese Abgabensatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wasserabgabensat-
zung vom 20.09.1988 i.d.F. der VI. Erganzungssatzung vom 17.11.2016 aul3er Kraft.

Diekholzen, den 04.12.2025

U
Bludau

Biirgermeister
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Offentliche Auslegung gem. § 5 Abs. 2 Nieders&achsisches
Kommunalprufungsgesetz (NKPG) der Prifungsmitteilung der tberdrtlichen
Kommunalprifung des Landkreises Hildesheim ,,Der demografische Wandel als
Herausforderung fiir die kommunale Wohnungswirtschaft®

Die Prifungsmitteilung des Niederséchsischen Landesrechnungshofes (LRH) Uber die
Uberdrtliche Kommunalprifung des Landkreises Hildesheim ,Der demografische Wandel
als Herausforderung fir die kommunale Wohnungswirtschaft® liegt gemal® § 5 Abs. 2
NKPG im Anschluss an diese Bekanntmachung an sieben Tagen in der Zeit vom
11.12.2025 bis 22.12.2025 wéahrend der Regeltffnungszeiten des Landkreises Hildesheim
zur Einsichtnahme im Zimmer 259 des Landkreises Hildesheim, Marie-Wagenknecht-
StralRe 3, Hildesheim, offentlich aus.

Hildesheim, den 04.12.2025 Landkreis Hildesheim

gez. Lynack
(Landrat)
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Fachdienst 203 — Veterindrwesen und Verbraucherschutz 09.12.2025
Az.: (203) 39 07 99 — Simonovic, Sadeta
Name: Frau Schénbach

Offentliche Bekanntmachung

GemiR § 41 Abs. 3, 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VWVFG) in Verbindung mit § 10
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird der folgende Bescheid des Veterindramtes des Landkreises
Hildesheim iiber die 6ffentliche Zustellung bekannt gegeben:

Frau Sadeta Simonovic

zuletzt wohnhaft Kaiser-Wilhelm-StraBle 7
31061 Alfeld
gerichtete tierschutzrechtliche Verfiigung vom 26.11.2025
mit dem Aktenzeichen (203) 39 07 99 — Simonovic, Sadeta / sch

Der Bescheid kann wihrend der allgemeinen Offnungszeiten bei Frau Areschin, Zimmer OG 10,
Veterindramt Hildesheim, HeinrichstraRe 21, 31137 Hildesheim abgeholt werden. Bitte melden Sie
sich vorher telefonisch unter der Nummer 05121 309 111 an.

Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind.

Die &ffentliche Bekanntmachung ist gemaR § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG durchzufihren, da der
Aufenthaltsort des Empfiangers unbekannt ist und eine Zustellung an ihn oder eine Vertretung bzw.
zustellbevollméchtigte Person nicht moglich ist.

Hildesheim, den 09.12.2025
Im Auftrag

S

thoénbach
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Satzung
Uber die Benutzung der Notunterkiinfte flir obdachlose Menschen
in der Stadt Bockenem

Aufgrund der 8§ 10, 13, 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Gesetz am 29. 01. 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3), hat der
Rat der Stadt Bockenem in seiner Sitzung am 08.12.2025 folgende Satzung beschlossen:

(Hinweis: aus Griinden der besseren Lesbarkeit wurde bei der Geschlechterbezeichnung nur die mannliche Form gewahlt. Die jeweils genannten
Positionen sind selbstverstandlich fur alle Geschlechter gliltig.)

§1
Rechtsform, Zweck und Anwendungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Unterbringung obdachloser Menschen durch die Stadt Bockenem in Notunterktinften.
Die Notunterkiinfte dienen der Aufnahme und in der Regel der voriibergehenden Unterbringung von Menschen,
die obdachlos sind oder sich in einer aufergewohnlichen Wohnungsnotlage befinden und nicht in der Lage sind,
sich aus eigenen Kréften eine angemessene Unterkunft zu beschaffen. Fir ihre Unterbringung muss eine ge-
setzliche Verpflichtung der Stadt Bockenem bestehen.

(2) zur vorubergehenden Unterbringung von obdachlosen Menschen betreibt die Stadt Bockenem Unterkiinfte
(Notunterkiinfte) als offentliche Einrichtung. Sie sind nicht fur eine dauernde Wohnungsnutzung bestimmt.

(3) Die Notunterkiinfte sind séamtliche, von der Stadt Bockenem zur voriibergehenden Unterbringung von obdachlosen
Personen angemieteten oder im Eigentum der Stadt Bockenem befindlichen Wohnungen und Wohnraume.

§2
Auskunftspflicht und Mitwirkungspflichten

(1) Vor der Unterbringung haben die nutzungsberechtigten Personen die fir die Unterbringung maf3geblichen Tat-
sachen, insbesondere ihre Einkommens- und Vermogensverhaltnisse, darzulegen. Dies gilt auch fur jede nach
der Unterbringung eingetretene Anderung der maf3geblichen Tatsachen.

(2) Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, sich um eigenen Wohnraum zu bemihen. Auf Verlangen der
Stadt Bockenem, hat die nutzungsberechtigte Person diese Bemiihungen nachzuweisen.

§3
Benutzungsverhaltnis

(1) Das Benutzungsverhaltnis ist 6ffentlich-rechtlich ausgestaltet.

(2) Obdachlose Personen durfen nur die ihnen von der Stadt Bockenem zugewiesene Notunterkunft beziehen und
bewohnen. Die Uberlassenen Raume durfen nur von den eingewiesenen Personen und nur zu Wohnzwecken
genutzt werden. Das Recht, eine Notunterkunft oder einzelne Rdume davon zu benutzen, wird durch eine
schriftliche Einweisungsverfigung begriindet. In der Einweisungsverfliigung sind die nutzungsberechtigten Per-
sonen zu nennen, die Notunterkunft ist zu bestimmen. Uber die Hohe der Benutzungsgebiihr erfolgt ein geson-
derter Bescheid.

(3) In Ausnahmefallen kann bei unmittelbar bevorstehender oder bereits eingetretener Wohnungslosigkeit die Ein-
weisungsverfiigung zundchst mundlich erteilt werden. Sie ist unverziglich schriftlich nachzuholen.

(4) Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Notunterkunft oder Raume bestimmter Art und Grol3e besteht
nicht. Durch die Zuweisung einer Notunterkunft wird kein Besitzstand der nutzungsberechtigten Personen be-
griindet, der einer kiinftigen Umsetzung entgegensteht.
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§4
Beginn und Ende der Nutzung

Das Benutzungsverhaltnis beginnt zum Zeitpunkt der Aushandigung der Einweisungsverfugung bzw. der mund-
lichen Zusage, sowie der Ubergabe der Schlissel fir die zugewiesene Notunterkunft.

Personen, die nicht eingewiesen worden sind, dirfen in einer Notunterkunft nicht aufgenommen oder beherbergt
werden. Ausnahmen sind mit schriftlicher Zustimmung der Stadt Bockenem zulassig.

Die Stadt Bockenem kann jederzeit den eingewiesenen obdachlosen Personen eine andere Notunterkunft zu-
weisen, insbesondere wenn

a) die Unterkunft im Zusammenhang mit Umbau-, Erweiterungs- oder Instandsetzungsmaf3nahmen gerdumt
werden muss,

b) bei angemieteter Unterkunft das Mietverhaltnis zwischen der Stadt Bockenem und dem Vermieter beendet
wird,

c) die Unterbringung anderer Obdachloser oder die zweckmé&Rige Belegung diese Malinahme erfordert,

d) Benutzende in Konflikte, die zu einer Beeintrachtigung des Hausfriedens oder zu einer Geféhrdung von an-
deren Personen filhren, beteiligt sind. Auf das Verschulden kommt es hierbei nicht an.

Das Benutzungsverhaltnis fir eine zugewiesene Unterkunft endet insbesondere mit dem Eintritt einer der fol-
genden Voraussetzungen:

a) Im Falle einer in der Einweisungsverfiigung bestimmten Frist oder mit deren Ablauf.

b) Durch Nichtbezug oder Aufgabe der Nutzung und Auszug aus der Unterkunft.

c) Durch Zweckentfremdung der Nutzung, z.B. durch Einlagerung von Hausrat.

d) Durch Nichtaufenthalt in den zugewiesenen Raumen von langer als einem Monat mit Ausnahme von Kran-
kenhausaufenthalten.

e) Durch gleichzeitige Nutzung einer anderen Wohnung.

f)  Durch schriftliche Verfiigung der Stadt Bockenem.

g) Durch den Tod der nutzungsberechtigen Person.

§5
Eingebrachte Gegenstande - Verwahrung und Verwertung

Die nutzungsberechtigte Person hat bei Auszug oder Nichtnutzung alle von ihr eingebrachten persénlichen Ge-
genstande aus der Notunterkunft zu entfernen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, kann die Stadt Bockenem
die zugewiesenen Raume im Wege der Ersatzvornahme gemaf den Bestimmungen des Niedersachsischen Po-
lizei- und Ordnungsbehdrdengesetzes (NPOG) in der jeweils aktuellen Fassung rdumen.

Die nutzungsberechtigte Person hat die durch die Raumung der Notunterkunft und die Verwahrung von Gegen-
standen entstehenden Kosten zu tragen. Diese werden durch Bescheid festgesetzt.

Beim Auszug zuriickgelassene Gegenstéande kénnen von der Stadt Bockenem vorbehaltlich freier Lagerkapazi-
taten in Verwahrung genommen werden. Es wird vermutet, dass die nutzungsberechtigte Person das Eigentum
an den eingebrachten Gegenstanden aufgegeben hat und deshalb durch die Stadt Bockenem anderweitig dar-
Uber verfugt werden kann, wenn die Gegensténde nicht innerhalb von einem Monat abgeholt werden (Verwah-
rungsfrist).

Nach Ablauf dieser Verwahrungsfrist, sind die der Stadt Bockenem zur Verfligung stehenden Gegenstande,
soweit dies moglich ist, zu verauRern. Der Erlos wird zur Deckung der Raumungs- und Verwahrungskosten und
dann der riickstéandigen Benutzungsgebihren genutzt.

§6
Hausordnung und Verhalten

Die als Notunterkunft Uiberlassenen Raume dirfen nur zu Wohnzwecken benutzt werden.

Fur den Aufenthalt in den Notunterkiinften gilt die jeweilige Hausordnung. Die Hausordnung ist auch fir Besu-
cherinnen und Besucher der eingewiesenen nutzungsberechtigten Personen verbindlich. Mit der Einweisungs-

2
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verfligung wird der nutzungsberechtigten Person eine Kopie der Hausordnung ausgehandigt.

Die mit der Verwaltung der Notunterkiinfte Beauftragten der Stadt Bockenem sind berechtigt, die Notunterkiinfte
nach rechtzeitiger Ankiindigung werktags in der Zeit von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu betreten. Bei Gefahr im Ver-
zug kann die Notunterkunft auch ohne Ankiindigung jederzeit betreten werden.

Die Beauftragten sind auch berechtigt, den nutzungsberechtigten Personen Weisungen zu erteilen. Dies gilt
auch gegeniiber Besuchenden, denen sie ggf. auch Hausverbot erteilen kénnen.

Veranderungen an der zugewiesenen Notunterkunft und dem tberlassenen Zubehdr dirfen von der nutzungs-
berechtigten Person nicht vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere auch fir Renovierungsarbeiten. Die
nutzungsberechtigte Person ist im Ubrigen verpflichtet, der Stadt Bockenem unverziiglich Schaden am AuReren
oder Inneren der R&ume in der zugewiesenen Notunterkunft mitzuteilen.

Die Haltung von Tieren ist nicht zuléssig. In begriindeten Fallen kann die Stadt Bockenem Ausnahmen fur die
Haltung von Tieren zulassen, soweit diese Tierhaltung das Zusammenleben in der Notunterkunft nicht beein-
trachtigt.

Die von der nutzungsberechtigten Person vorgenommenen baulichen oder sonstigen Veranderungen kann die
Stadt Bockenem auf deren Kosten beseitigen und den friiheren Zustand wieder herstellen lassen.

§7
Instandhaltung und Ruckgabe der Notunterkunft

Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, die ihr zugewiesenen Rdume samt dem Uberlassenen Zubehor
pfleglich zu behandeln und fiir die Dauer des Benutzungsverhéltnisses in einem ordnungsgemaéanen, bewohnba-
ren Zustand zu erhalten.

Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, fiir eine ordnungsgeméRe Reinigung, ausreichende Liftung und
Heizen der Uberlassenen Notunterkunft zu sorgen. Weiterhin ist darauf zu achten, sich energiesparend (Strom,
Gas, Wasser) zu verhalten. Sofern in der jeweiligen Hausordnung weitergehende Regelungen enthalten sind,
gelten diese zusatzlich.

Die nutzungsberechtigte Person ist nicht berechtigt, auftretende Mangel auf Kosten der Stadt zu beseitigen.

Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, die zugewiesene Notunterkunft nach Beendigung des Nut-
zungsverhaltnisses in ordnungsgemafem Zustand, mit allen zur Verfiigung gestellten Schliisseln, herauszuge-
ben. Die Anfertigung von Zweitschlisseln ist nicht gestattet.

Eine Haftung der Stadt Bockenem fir Kraftfahrzeuge, die auf Parkplatzen um die offentliche Einrichtung abge-
stellt sind, ist ausgeschlossen.

§8
Benutzungsgebuhr

Fir die Benutzung der Notunterkiinfte wird eine Benutzungsgebuhr erhoben. Die Héhe und Félligkeit der zu
entrichtenden Benutzungsgebuhr ergibt sich aus der "Satzung Uber die Benutzungsgebiihren der Notunterkinfte
fur obdachlose Menschen in der Stadt Bockenem".

§9
Haftung und Haftungsausschluss

Die nutzungsberechtigten Personen haften fur alle von ihnen schuldhaft verursachten Schaden. Dies gilt ebenso
fur Vermullung und Verunreinigungen der RAume sowie des Inventars. Kosten, die der Stadt Bockenem fur die
Reinigung, Renovierung und Instandsetzung entstehen, werden der nutzungsberechtigten Person in Rechnung
gestellt.

Die Haftung der Stadt Bockenem, ihrer Organe und Bediensteten gegeniber den nutzungsberechtigten Perso-
nen sowie Besuchern wird, sofern sie nicht ihr Leben, ihren Kérper oder ihre Gesundheit betrifft, auf Vorsatz und
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grobe Fahrlassigkeit beschrankt. Fur Schaden, die sich die Nutzungsberechtigten bzw. deren Besucher selbst
gegenseitig zufiigen, tbernimmt die Stadt Bockenem keine Haftung.

8§10
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in
der jeweils geltenden Fassung handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig:

1. entgegen § 3 Abs. 2 S. 2 die Uberlassenen Raume zu anderen als zu Wohnzwecken nutzt.

2. entgegen 8 3 Abs. 2 S. 3 die Notunterkunft oder einzelne Raume der Notunterkunft ohne Einweisungsverfu-
gung bezieht.

3. entgegen § 4 Abs. 3 und 4 die Notunterkunft oder einzelne RAume der Notunterkunft nach Aufforderung
nicht verlasst.

4. entgegen 8 5 Abs. 1 der Raumungspflicht der eingebrachten Gegenstande nicht nachkommt.

5. entgegen § 6 Abs. 2 die Hausordnung nicht einhalt.

6. entgegen § 6 Abs. 5 Verdnderungen an der zugewiesenen Notunterkunft und dem Uberlassenen Zubehor
vornimmt.

7. entgegen 8 6 Abs. 6 Tiere ohne vorherige Zustimmung der Stadt Bockenem haélt.

8. entgegen § 7 Abs. 2 die Instandhaltung und Reinigung der Notunterkunft nicht durchfihrt.

Die Ordnungswidrigkeiten kdnnen jeweils mit einer GeldbuRRe bis zu 5.000 € geahndet werden.

§11
Anwendung von Zwangsmitteln

Werden die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt oder wird gegen sie verstoR3en, kénnen nach § 64 in Ver-
bindung mit den 88 65, 66, 67 und 69 des Niedersachsischen Polizei- und Ordnungsbehérdengesetz (NPOG) in
der aktuellen Fassung ein Zwangsgeld, Ersatzvornahme und unmittelbarer Zwang angeordnet und festgesetzt
werden.

8§12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Bockenem, den 09.12.2025

Stadt Bockenem
Der Biurgermeister

Rainer Block



- 886 -

Satzung
Uber die Benutzungsgebihren der Notunterkiinfte fir obdachlose Menschen in der
Stadt Bockenem

Aufgrund der 8§ 10, 13, 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom
17. 12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Gesetz am 29.01.2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3), in Verbin-
dung mit den 88 1, 2 und 5 des Niedersachsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.
04. 2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geandert durch Gesetz am 22. 09. 2022 (Nds. GVBI. S. 589), hat der Rat der
Stadt Bockenem in seiner Sitzung am 08.12.2025 folgende Satzung beschlossen:

(Hinweis: aus Grinden der besseren Lesbarkeit wurde bei der Geschlechterbezeichnung nur die ménnliche Form gewabhlt. Die jeweils genannten
Positionen sind selbstversténdlich fiir alle Geschlechter giltig.)

@)

)

)

®3)

)

)

)

)
®3)
(4)

®)

§1
Gebuhrenerhebung

Die Stadt Bockenem unterhdlt zur voriibergehenden Unterbringung obdachloser Menschen im Sinne der "Sat-
zung Uber die Benutzung der Notunterkiinfte fir obdachlose Menschen der Stadt Bockenem™ Notunterkiinfte als
offentliche Einrichtung. Fur die Benutzung der Notunterkiinfte sind Benutzungsgebtihren zu entrichten. Dies gilt
auch fur die Unterbringung in Raumen von Beherbergungsbetrieben.

8§82
Art der Notunterkiinfte

Die Stadt Bockenem halt Notunterkiinfte in Gemeinschaftsunterkiinften unterschiedlicher Art fur die Unterbrin-
gung von obdachlosen Menschen als Familien, Einzelpersonen in Mehrbettzimmern und Einzelpersonen in
Wohngemeinschaften bereit.

In besonderen Notféllen ist die Unterbringung in Beherbergungsbetrieben zugelassen.

Werden weitere Notunterkinfte zur voribergehenden Unterbringung eingerichtet, sind sie Teil der &ffentlichen
Einrichtung. Entsprechendes gilt bei der Unterbringung in Raumen von Beherbergungsbetrieben.

83
Gebluhrenschuldner

Schuldner der Benutzungsgebuihren sind die nutzungsberechtigten Personen der Notunterkiinfte, die in der
Einweisungsverfigung aufgrund der "Satzung Uber die Benutzung der Notunterkiinfte fir obdachlose Menschen
der Stadt Bockenem" genannt sind.

Werden in der Einweisungsverfugung mehrere volljahrige Schuldner gemeinsam genannt, so haften diese als
Gesamtschuldner.

§4
Gebuhrenberechnung

Die Benutzungsgebuihr fur die Notunterkiinfte umfasst die Entschadigung fir die Wohnraumbenutzung inkl.
Ausstattung und die Betriebskosten gemalf § 2 Betriebskostenverordnung. Hierzu werden entsprechend alle mit
der Unterbringung zusammenhangende Kosten addiert und durch die maximal verfigbare Anzahl der Gesamt-
platze nach Quadratmetermalfstab geteilt und somit die Kosten pro Platz ermittelt (Gebuhrenermittlung). Die ab-
schlieRende Festlegung der Benutzungsgebihr erfolgt unter Berlicksichtigung des Grundsatzes der Verhaltnis-
magigkeit.

Es wird eine Benutzungsgeblihr pro Platz fur alle Notunterkinfte differenziert nach HaushaltsgroRe ermittelt.
Die jeweiligen Benutzungsgebilhren ergeben sich aus der Anlage 1, welche Bestandteil dieser Satzung ist.

Die zugrunde liegende Gebihrenermittlung wird bei wesentlichen Veranderungen ihrer Bestandteile aktualisiert
und die Anlage 1 innerhalb von drei Jahren angepasst.

Soweit die nutzungsberechtigten Personen Strom Uber einen Hauptzahler entnehmen, sind die Entgelte direkt
an den Energielieferanten zu zahlen. Sofern eine direkte Abrechnung mit dem Energielieferanten nicht mdglich
ist, wird zusétzlich zur Benutzungsgebihr eine Pauschale fur Stromkosten erhoben, deren Hohe in der Anlage

1
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1, die Bestandteil dieser Satzung ist, geregelt ist. Die Pauschale orientiert sich an der Hohe des Anteils fur
Stromkosten im Regelsatz des Sozialgesetzbuchs. Eine Verbrauchsabrechnung erfolgt nicht. Die Stadt Bocke-
nem kann im Einzelfall die gesamte Hohe der tatsachlichen Stromverbrauchskosten in Rechnung stellen, wenn
dies aus Billigkeitsgriinden oder im 6ffentlichen Interesse geboten ist.

§5
Beginn und Ende der Gebihrenpflicht

Die Benutzungsgebuhr wird als Monatsgebuhr erhoben.

Die Gebuhrenpflicht beginnt mit dem Tag, an dem die nutzungsberechtigte Person die Notunterkunft benutzt
oder aufgrund der Einweisungsverfiigung nutzen konnte.

Die Gebuhrenpflicht endet mit Ablauf des Tages, an dem die Schliissel an die Stadt Bockenem zuriickgegeben
werden.

Die Benutzungsgebuhr ist bis zum 01. eines jeden Folgemonats zu zahlen.

Entsteht oder endet die Gebiihrenpflicht im Laufe eines Monats, wird fiir jeden Tag der Benutzung der Notunter-
kunft 1/30 Monatsgebiihr erhoben. Im Einzelfall kann im Rahmen der Ermessensausiibung von dieser Regelung
abgewichen werden.

Wird die Notunterkunft nach Entrichtung der Benutzungsgebihr nicht oder nur teilweise genutzt, besteht kein
Anspruch auf eine Gebuhrenerstattung.

Ruckstéandige Gebiuhren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

Die nutzungsberechtigte Person der Notunterkunft wird von der Entrichtung der Benutzungsgebiihr nicht
dadurch befreit, dass sie durch einen in ihrer Person liegenden Grund das ihm zustehende Benutzungsrecht
nicht austiben kann; dies gilt auch bei voriibergehender Abwesenheit.

§6
Beherbergungsbetriebe

Sofern keine geeigneten Platze fir die Unterbringung in einer stéadtischen Notunterkunft zur Verfigung stehen,
kann die Stadt Bockenem an private Unternehmen (Pensionen, Hotels, Gastewohnungen, Ferienwohnungen
etc.) herantreten und eine Nutzungsvereinbarung fiir einen voriibergehenden Zeitraum abschlieen. Die Kosten,
die der Stadt Bockenem dadurch entstehen, werden der nutzungsberechtigten Person entsprechend auferlegt.

§7
Gebihrenermafigung, Gebihrenbefreiung

Von der Erhebung einer Benutzungsgebihr kann in Fallen unbilliger Harte ganz oder teilweise abgesehen wer-
den. Ein entsprechender Antrag ist schriftlich bei der Stadt Bockenem zu stellen.

8§88
Inkrafttreten

Diese Gebihrensatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft

Bockenem, den 09.12.2025

Stadt Bockenem
Der Birgermeister

Rainer Block
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Anlage 1
zur Satzung Uber die Benutzungsgebihren der Notunterkiinfte in der Stadt Bockenem

Gesamtkosten Wohnraumversorgung (Basis 2024)

Benutzungsgebihr fur alle Notunterkinfte

monatliche Gebihr pro Platz/Person (abgerundet) 350 €
2-Personenhaushalt 450 €
3-Personenhaushalt 550 €
4-Personenhaushalt 650 €
5-Personenhaushalt 750 €
fur jede weitere Person (Basis 5-Personenhaushalt) 100 €

Stromkosten fur alle Notunterkiinfte

monatliche Gebuhr pro Person, 30 €
soweit das Entgelt nicht direkt an den Energielieferanten gezahlt wird

Alle Betrage verstehen sich zzgl. der geltenden Mehrwertsteuer.
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406 Jugendamt - Erziehungshilfe -
Wirtschaftliche Jugendhilfe
406-1720-2025/7812915

Frau Mitschein

Offentliche Zustellung

GemaR § 41 Abs. 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwV{G) in Verbindung mit § 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes (VWZG) wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht, dass der
Mitteilung Kostenbeitragspflicht/ Festsetzung Kindergeld/ Hilfeeinleitung Inobhutnahme des
Landkreises Hildesheim,
Amt 406 Jugendamt - Erziehungshilfe,
Wirtschaftliche Jugendhilfe,
Hindenburgplatz 20,
31134 Hildesheim
vom 26.11.2025 mit dem

Aktenzeichen 406-1720-2025/7812915
gerichtet an

Julia Novgorodcev
gemeldet: Hoher Weg 27

31134 Hildesheim

wahrend der allgemeinen Sprechzeiten beim der oben genannten Adresse eingesehen bzw. abgeholt
werden kann.

Die 6ffentliche Zustellung war gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 VWZG durchzufiihren, da der Aufenthaltsort des
Empfangers unbekannt ist bzw. eine Zustellung an ihn oder einen Vertreter oder

Zustellbevollmachtigten nicht moglich ist.

Hildesheim, den 10.12.2025

Mitschein



	AB 51 vom 10. Dezember 2025 Inhalt
	2025 Herausgegeben in Hildesheim am 10. Dezember 2025 Nr. 51
	Seite
	Inhalt
	864
	Haushaltssatzung der Gemeinde Holle für das Haushaltsjahr 2026 und Verkündung der Haushaltssatzung 2026 
	-
	20.11.2025
	866
	Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer in der Gemeinde Nordstemmen (Hebesatzung)
	-
	25.11.2025
	867
	Öffentliche Zustellung des Landkreises Hildesheim an Herrn Ameer Hamady, zuletzt ansässig: Jägerstr. 41, 31061 Alfeld (Leine)
	-
	04.12.2025
	868
	Sitzung der Verbandsversammlung Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld, Hildesheim
	-
	04.12.2025
	869
	Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Diekholzen (Wasserabgabensatzung)
	-
	04.12.2025
	880
	Öffentliche Auslegung gem. § 5 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalprüfungsgesetz (NKPG) der Prüfungsmitteilung der überörtlichen Kommunalprüfung des Landkreises Hildesheim „Der demografische Wandel als Herausforderung für die kommunale Wohnungswirtschaft“
	-
	04.12.2025
	881
	Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Hildesheim an Frau Sadeta Simonovic, zuletzt ansässig: Kaiser-Wilhelm-Straße 7, 31061 Alfeld
	-
	09.12.2025
	882
	Satzung über die Benutzung der Notunterkünfte für obdachlose Menschen in der Stadt Bockenem
	-
	09.12.2025
	886
	Satzung über die Benutzungsgebühren der Notunterkünfte für obdachlose Menschen in der Stadt Bockenem
	-
	09.12.2025
	889
	Öffentliche Zustellung des Landkreises Hildesheim an Frau Julia Novgorodcev, zuletzt ansässig: Hoher Weg 27, 31134 Hildesheim
	-
	10.12.2025

	15-14-10 - Gemeinden HaushaltspläneNachträgeFördermaßnahmenGenehmigungenAbschlüsse - Gemeinde Holle1 
	15-14-10 - Gemeinden HaushaltspläneNachträgeFördermaßnahmenGenehmigungenAbschlüsse - Gemeinde Holle 
	20251204150605535
	KM_C3320i25120409330
	1570_001
	Wasserabgabensatzung neu 2026
	Überörtliche Kommunalprüfung Demografischer Wandel Wohnungswirtschaft Veröffentlichung Amtsblatt
	öffentliche Zustellung Simonovic
	Satzung
	Satzung ueber die Benutzungsgebuehren der Notunterkuenfte fuer o
	0.0.5-Ã–ffentliche Zustellung_023-mit_7812915_20251210_111740468



